
Aus den G r ü n d e n  :
Nach § 31 FGB kann bei Unterhaltsbedürftigkeit des 
geschiedenen Ehegatten die Fortdauer der Unterhalts
zahlung angeordnet werden, wenn sie dem Unterhalts
verpflichteten zuzumuten ist und die Klage spätestens 
sechs Monate nach Ablauf der Frist, für die der Unter
halt zugesprochen war, erhoben wurde. Da die mit 
Urteil vom 16. Januar 1963 für die Dauer eines Jahres 
ausgesprochene Unterhaltsverpflichtung Anfang 1964 
endete und der Verklagte danach bis Ende Dezember 
1966 freiwillig Unterhalt zahlte, war zunächst zu prü
fen, ob mit Rücksicht auf die genannte Frist im vor
liegenden. Falle § 31 FGB Anwendung finden kann. 
Diese Frage wurde vom Kreisgericht zu Recht bejaht. 
Für die Anwendbarkeit des § 31 FGB ist zwar unab
dingbare Voraussetzung, daß eine Unterhaltsverpflich
tung nach §29 FGB durch Urteil oder gerichtlichen 
Vergleich festgestellt worden ist. Geht aber einer 
Klage auf Fortdauer der Unterhaltszahlung bereits 
eine § 31 FGB entsprechende Verpflichtung voraus, so 
kann es nicht darauf ankommen, ob diese auf gericht
licher Festlegung oder auf außergerichtlicher Verein
barung beruht. Ist der letztere Fall gegeben, ohne daß 
eine bestimmte Zeit für die Dauer der Unterhaltslei
stungen abgesprochen wurde, so beginnt die 6-Monate- 
Frist des § 31 FGB erst zu laufen, wenn der Unter
haltsverpflichtete die außergerichtliche Vereinbarung 
einseitig aufhebt, indem er seine Zahlungen entweder 
teilweise oder ganz einstellt.
Eine andere Rechtsauffassung zu § 31 FGB im Zusam
menhang mit einer außergerichtlichen Vereinbarung 
über Unterhaltsleistungen würde den Prinzipien der 
sozialistischen Rechtspflege widersprechen. Besonders 
im Rechtspflegeerlaß wurde der Grundsatz betont, daß 
die Bürger zur freiwilligen Einhaltung ihrer Pflichten 
zu erziehen sind. Würde bei der Anwendung des § 31 
FGB in jedem Falle eine gerichtliche Entscheidung 
gefordert, so würde dadurch die Durchsetzung des 
Prinzips der freiwilligen Einhaltung von Pflichten sei
tens der Bürger gehemmt.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die Wahrung 
der Rechte und Interessen der Bürger (§ 2 GVG). Dazu 
gehört auch, ihnen unnötige Kosten zu ersparen. Die 
von der Klägerin vertretene Meinung, einer Klage 
ihrerseits hätte es infolge der freiwilligen Zahlungen 
durch den Verklagten am erforderlichen Rechtsschutz
bedürfnis gefehlt, ist nicht zutreffend. Dem steht § 258 
ZPO entgegen. Sie hätte aber gemäß § 93 ZPO mit 
den Kosten des Verfahrens belastet werden müssen. 
Hätte dagegen der Verklagte seine Unterhaltsleistun
gen mit Ablauf der im Urteil ausgesprochenen Ver
pflichtungen eingestellt, obwohl die Voraussetzungen 
für eine Weiterzahlung Vorlagen, hätte er die Prozeß
kosten tragen müssen. Im vorliegenden Falle betonte 
der Verklagte ausdrücklich, die außergerichtliche Ver
einbarung über die Unterhaltszahlungen nur eingegan
gen zu sein, um sich neue Prozeßkosten zü ersparen. 
Daraus wird ersichtlich, daß die Verneinung der An
wendung des § 31 FGB bei freiwilliger Weiterzahlung 
des Unterhalts den praktischen Bedürfnissen und 
Interessen der Parteien entgegenstehen würde.
Der Auffassung des Senats steht auch nicht entgegen, 
daß zur wirksamen Festlegung von Unterhaltsver
pflichtungen im Anschluß an eine Ehescheidung die 
gerichtliche Mitwirkung unerläßlich ist (§§ 29 Abs. 3, 
30 Abs. 3 FGB), weil eine freiwillige Weiterzahlung 
von Unterhalt keinen Einfluß mehr auf die Haltung 
der Parteien im Eherechtsstreit ausüben kann. Es ste
hen also der Wirksamkeit außergerichtlicher Verein
barungen über die Weiterzahlung von Unterhalt an 
den geschiedenen Ehegatten keinerlei Interessen ent
gegen.
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